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Der rechtsstaatswidrige Richter 

Dr. Hans Jörg Städtler-Pernice 
als Marionette des Abmahnanwalts Patrick Imgrund 

Wir haben August 2020. Seit 4 Jahren, seit dem 10.08.2016, verstößt der rechtsstaatswidrige Richter 
Dr. Hans Jörg Städtler-Pernice (früher Richter am LG Heidelberg, heute Richter am OLG Karlsruhe) 
gegen BVerfGE 20, 323, indem der rechtsstaatswidrige Richter zwecks Wahrnehmung der Interessen 
des Abmahnanwalts Patrick Imgrund den rechtsstaatswidrigen Beschluß 5 O 180/16 gegen den 
gerichtsbekannt schuldunfähigen Antragsgegner unter Androhung einer Ordnungshaft erlassen hat 
und seit 4 Jahren als Marionette des Abmahnanwalts an diesem rechtsstaatswidrigen Beschluß festhält 
(siehe http://www.chillingeffects.de/schizophrenie.pdf, Seite 13 ff.). 

Wenn dieser rechtsstaatswidrige Richter Dr. Hans Jörg Städtler-Pernice nicht als eine Marionette des 
Abmahnanwalts Patrick Imgrund gegen Bundesverfassungsgericht und gegen Bundesgerichtshof hätte 
verstoßen wollen, dann hätte er dem schuldunfähigen Antragsgegner keine Ordnungshaft angedroht, 
sondern mit Verweis auf BVerfGE 20, 323 (http://www.chillingeffects.de/schizophrenie.pdf, Seite 4 ff.) 
und BGHSt 2, 194 wegen des Schuldprinzips "Nulla poena sine culpa" = "Keine Strafe ohne Schuld" 
den von Abmahnanwalt Imgrund unter Verstoß gegen das Schuldprinzip gestellten Bestrafungsantrag 
in bezug auf den gerichtsbekannt schuldunfähigen Antragsgegner zurückweisen müssen. 

Da sich der rechtsstaatswidrige Richter Dr. Städtler-Pernice als Marionette des Abmahnanwalts 
Patrick Imgrund seit 2016 weigert, seinen rechtsstaatswidrigen Beschluß 5 O 180/16 vom 10.08.2016 
für rechtsstaatswidrig zu erklären, wurde dem Richter mit Schreiben vom 20.04.2019 empfohlen: 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Städtler-Pernice, 

unter Bezugnahme auf die zwei Dokumentationen 

–  http://www.chillingeffects.de/schizophrenie.pdf      (21 Seiten) 
–  http://www.chillingeffects.de/schizophrenie2.pdf    (3 Seiten) 

wird Ihnen empfohlen, freiwillig Ihren Beschluß 5 O 180/16 vom 10.08.2016 für rechtsstaatswidrig 
zu erklären und dem vom LG Heidelberg (sowie vom AG Heidelberg sowie von der StA Heidelberg) 
aufgrund einer chronischen Schizophrenie für schuldunfähig erklärten Antragsgegner sämtliche Kosten 
zu erstatten, die ihm durch Ihren rechtsstaatswidrigen Beschluß 5 O 180/16 entstanden sind. 

Als Marionette des Mannheimer Abmahnanwalts Patrick Imgrund krallt sich der rechtsstaatswidrige 
Richter Dr. Hans Jörg Städtler-Pernice jedoch seit 4 Jahren, seit August 2016 bis heute August 2020, 
an seinen gegen das Schuldprinzip verstoßenden rechtsstaatswidrigen Beschluß 5 O 180/16. 

Fortsetzung unten Seite 7 
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    (Urs Kindhäuser: Strafrecht. Allgemeiner Teil. Fünfter Abschnitt: Schuld. § 21 Grundlagen. Das Schuldprinzip) 
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Schuldunfähigkeitsurteil 2 KLs 22 Js 6935/07 vom 06.05.2008 des Landgericht Heidelberg 

Urteil komplett abgedruckt in der Datei http://www.chillingeffects.de/siller3.pdf 

 

 

http://www.chillingeffects.de/siller3.pdf
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siehe http://www.chillingeffects.de/schizophrenie.pdf, Seite 13 
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Einstweilige Verfügung 5 O 180/16 des Vizepräsidenten Dr. Hans Jörg Städtler-Pernice des 

Landgerichts vom 10.08.2016 gegen den von dem eigenen Landgericht durch rechtskräftiges 

Urteil wegen chronischer Schizophrenie für schuldunfähig erklärten Antragsgegner.  

Wenn Dr. Städtler-Pernice nicht zugunsten von Anwalt Patrick Imgrund das Verbrechen der 

Rechtsbeugung (§ 339 StGB) hätte begehen wollen, dann hätte er gegen den schuldunfähigen 

Antragsgegner keine Unterlassungsverfügung angeordnet und auch kein Ordnungsgeld und 

keine Ordnungshaft angedroht, sondern unter Verweis auf z.B. BGH I ZB 118/15 und z.B. 

BVerfG 2 BvR 506/63 ("nulla poena sine culpa") den von Anwalt Patrick Imgrund gestellten 

Antrag auf Erlaß der Verfügung gegen den schuldunfähigen Antragsgegner zurückgewiesen. 

 

siehe http://www.chillingeffects.de/schizophrenie.pdf, Seite 14 
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Antrag gem. § 890 ZPO vom 16.03.2017 von Rechtsanwalt Patrick Imgrund zwecks Anordnung 

von Ordnungsgeld bzw. Ordnungshaft gegen den vom Landgericht durch rechtskräftiges Urteil 

wegen Schizophrenie für schuldunfähig erklärten Antragsgegner. 

 

siehe http://www.chillingeffects.de/schizophrenie.pdf, Seite 15 
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"Das Schuldprinzip hat Verfassungsrang" (Urs Kindhäuser, siehe oben Seite 2). Richter in der Art des 
rechtsstaatswidrigen Richters Dr. Hans Jörg Städtler-Pernice, der seit 4 Jahren als Marionette des 
Abmahnanwalts Patrick Imgrund gegen das Schuldprinzip verstößt, sollten nicht als Richter tätig sein. 

Die Schuldunfähigkeit des Antragsgegners ist seit 30 Jahren gerichtsbekannt, denn AG Heidelberg, 
LG Heidelberg und StA Heidelberg haben den Antragsgegner immer wieder für schuldunfähig erklärt. 

In dem Schuldunfähigkeitsurteil 2 KLs 22 Js 6935/07 vom 06.05.2008 (siehe oben Seite 3) steht z.B.: 
"Jedoch wurden zwischen 1993 und 2002 bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg acht Ermittlungs-
verfahren gegen den Beschuldigten geführt, die alle wegen (nicht ausschließbarer) Schuldunfähigkeit 
eingestellt wurden." (siehe http://www.chillingeffects.de/siller3.pdf, Seite 6, Rn. 12). 

Als Richter Dr. Städtler-Pernice am 10.08.2016 seinen rechtsstaatswidrigen Beschluß als Marionette 
von Abmahnanwalt Patrick Imgrund erlassen hat, wußte er, daß der Antragsgegner schuldunfähig ist. 
Auch durch meinen Brief vom 20.04.2019 (siehe oben Seite 1) erfuhr der rechtsstaatswidrige Richter, 
daß der Antragsgegner schuldunfähig ist. 

Aufgrund seiner jahrzehntelangen Schizophrenie attestiert das Gesundheitsamt dem schuldunfähigen 
Antragsgegner seit 1993 einen Grad der Behinderung von 80, und seit 2005 einen GdB von 100, d.h. 
100% Schwerbehinderung wegen Schizophrenie (siehe http://www.chillingeffects.de/dettling.htm). 

Trotzdem hat der rechtsstaatswidrige Richter Dr. Städtler-Pernice als Marionette des Abmahnanwalts 
unter Verstoß gegen das Schuldprinzip dem schuldunfähigen Antragsgegner Ordnungshaft angedroht. 
Als Marionette des Abmahnanwalts krallt sich der Richter an seinen rechtsstaatswidrigen Beschluß. 
Dem rechtsstaatswidrigen Richter Dr. Hans Jörg Städtler-Pernice ist die Wahrnehmung der Interessen 
des Abmahnanwalts Patrick Imgrund wichtiger als die Beachtung des Schuldprinzips. 

Richter in der Art des Richters Dr. Hans Jörg Städtler-Pernice, der seit 4 Jahren als Marionette des 
Abmahnanwalts Patrick Imgrund gegen das Schuldprinzip verstößt, sollten nicht als Richter tätig sein. 

 

Acclinis falsis animus meliora recusat. 

Male verum examinat omnis corruptus iudex.1 
 

Auf Falsches geneigt, sich der Geist des Besseren weigert. 

Schlecht taugt zu erforschen die Wahrheit jeder befangene Richter.2 

 
1 Quintus Horatius Flaccus, Sermones II, 2 

2 Übersetzung von Johann Heinrich Voß 
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